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	Auswahl des Beförderungsunternehmens
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Die Beförderungsaufträge zu den LWL-Förderschulen schreibt der Schulträger öffentlich aus. Beauftragt werden grundsätzlich nur konzessionierte Beförderungsunternehmen. Ferner wird die Eignung des Bieters anhand seiner wirtschaftlichen und technischen Leistungsfähigkeit sowie anhand von Referenzen geprüft.

	Fahrdienstorganisation
	


Das beauftragte Beförderungsunternehmen befördert alle Schülerinnen und Schüler aus einer vom Schulträger festgelegten Region zur Schule und zurück zum Elternhaus. Es organisiert den Fahrdienst eigenständig nach folgenden Maßgaben des Schulträgers:

· Beförderungszeit
Die tägliche Beförderungszeit der Schülerinnen und Schüler soll in der Regel 120 Minuten nicht überschreiten (Richtfahrzeit). Diese Fahrzeit kann für SchülerInnen der Sekundarstufe I auf die gesetzlich festgelegte Höchstfahrzeit von täglich 180 Minuten ausgeweitet werden. Dies wird insbesondere bei Schulen mit großen Einzugsgebieten nicht immer vermeidbar sein. Für SchülerInnen der Primarstufe sollen möglichst kürzere Fahrzeiten entstehen. 

· Fahrzeuggröße
Zum Einsatz gelangen ausschließlich Kleinbusse oder PKW, bzw. Fahrzeuge, in denen SchülerInnen sitzend im Rollstuhl befördert werden können. 
· Begleitperson
In Fahrzeugen, in denen laut Fahrplan regulär mehr als 5 SchülerInnen zu befördern sind sowie in größeren Rollstuhlfahrzeugen wird grundsätzlich eine Begleitperson eingesetzt. Sofern im Einzelfall erforderlich, kann auch in kleineren Fahrzeugen eine Begleitperson zum Einsatz kommen. 

· Abfahrts- und Ankunftszeiten

Die Erziehungsberechtigten der SchülerInnen werden rechtzeitig über die Abfahrts- und Ankunftszeiten informiert. Die Schule erhält vom beförderungsunternehmen die jeweiligen Fahrpläne mit den Namen und Anschriften der SchülerInnen.

	Anforderungen an das Personal
	


Das Beförderungsunternehmen ist verpflichtet, Arbeitsverträge auch mit geringfügig Beschäftigten schriftlich abzuschließen und ausländische ArbeitnehmerInnen nur mit gültigen Arbeitsgenehmigungen zu beschäftigen. 

In der Regel muss dasselbe Beförderungspersonal eingesetzt werden. Fahrpersonal und Begleitperson müssen ausreichend deutsch sprechen können. 

· Fahrpersonal
Es wird nur Fahrpersonal eingesetzt, das eine gültige Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung besitzt.

· Begleitperson
Die vom Beförderungsunternehmen zur Begleitung eingesetzte Person sorgt im Fahrzeug  für Ruhe und Ordnung und hilft den Schülerinnen und Schülern entsprechend ihrer Behinderung. Sie sitzt – sofern möglich – zwischen den SchülerInnen und nicht neben dem Fahrpersonal. Die Begleitperson muss volljährig sein.
· Ein- und Aussteigen

Das Beförderungspersonal ermöglicht ein gefahrloses Ein- und Aussteigen der SchülerInnen und leistet – sofern erforderlich – Hilfestellung; ggf. werden die SchülerInnen ins bzw. aus dem Fahrzeug gehoben. 

· Sicherungsmaßnahmen
Die SchülerInnen sowie die Rollstühle werden durch geeignete Rückhaltesysteme (Gurtsysteme, Kindersitze, Rollstuhlbefestigungen) während der Fahrt gesichert.

· Notfall
Im Notfall (z.B. bei einem Krampf oder Anfall eines Schulkindes) gibt das Fahrpersonal unverzüglich einen Notruf ab oder sucht das nächste Krankenhaus oder den nächsten Arzt / die nächste Ärztin auf, damit das Kind dort ärztlich versorgt werden kann. Ein von den Erziehungsberechtigten oder der Schule ausgehändigtes Notfallmedikament sowie entsprechende Begleitpapiere werden dem Arzt / der Ärztin übergeben.
· Rauchen
In mit SchülerInnen besetzten Fahrzeugen und auf dem Schulgelände wird nicht geraucht. Dies gilt auch für die Zeit unmittelbar vor dem Einstieg der SchülerInnen.


Schülerbeförderung
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körperliche und motorische Entwicklung 








Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) als Schulträger der Schule wird die Schülerbeförderung in Form von Rahmenverträgen vergeben. Es werden zuverlässige Beförderungsunternehmen damit beauftragt, die Beförderung der Schülerinnen und Schüler aus einer vom Schulträger festgelegten Region eigenständig zu organisieren und durchzuführen. Gleichzeitig obliegt diesen die Aufgabe, auf Anregungen und Beschwerden der Schulen und Erziehungsberechtigten einzugehen und diese - so weit möglich - abzustellen.
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  Diese Form des Schülerspezialverkehrs bietet Vorteile, da die Anzahl 


  möglicher Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner begrenzt wird. 


  Schule und Erziehungsberechtigte erhalten frühzeitiger Kenntnis über das 


  zuständige Beförderungsunternehmen.








  Weitere Informationen zur Schülerbeförderung werden auf den folgenden 


  Seiten gegeben.
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Anforderungen an die Fahrzeuge�
 � �
�



Die eingesetzten Fahrzeuge dürfen nicht älter als 10 Jahre sein. Sie müssen den gesetzlichen Anforderungen genügen und technisch einwandfrei, insbesondere straßen- und verkehrssicher sein. Die eingesetzten Fahrzeuge sind innerhalb der vorgeschriebenen Fristen einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur hauptuntersuchung bzw. Sicherheitsüberprüfung vorzuführen.


Beschilderung�Die eingesetzten Fahrzeuge werden mit einer Liniennummer versehen. Kleinbusse werden als Schulbus kenntlich gemacht.


Rollstuhlfahrzeuge�Bei Einsatz von Rollstuhlfahrzeugen werden die für den Rollstuhltransport vorgesehenen SchülerInnen mittels Auffahrschienen, einer Auffahrrampe oder Hebebühne in das Fahrzeug geschoben. Die Rollstühle werden am Fahrzeugboden mittels Abspanngurten befestigt. Die SchülerInnen werden zusätzlich durch ein gesondertes Personenrückhaltesystem gesichert. 


Notruf�Die eingesetzten Fahrzeuge sind mit einem Notrufkommunikationsgerät ausgestattet (Handy mit funktionierender Notruftaste, Funk o. ä.).





Ansprechperson / Beschwerden�
 � �
�
�Die telefonische Erreichbarkeit des Beförderungsunternehmens ist mindestens in der Zeit von 06.00 Uhr bis 18.00 Uhr montags bis freitags sicherzustellen.


Ansprechperson�Das Beförderungsunternehmen benennt eine Ansprechperson, die für den Fahrdienst zur Schule verantwortlich ist. Die benannte Ansprechperson ist vor und während der Beförderungszeit telefonisch erreichbar, um bei Verspätungen oder Nichtabholung von SchülerInnen eine Regelung treffen zu können (Bereitschaftsdienst).


Beschwerden�Bei Beschwerden ist das Beförderungsunternehmen direkt anzusprechen. Es nimmt Reklamationen, Wünsche und Kritik entgegen, beantwortet die Anfragen und löst Konflikte entsprechend der vertraglichen Verpflichtungen bzw. im Rahmen seiner Möglichkeiten. 


Zu Recht erhobene Beanstandungen werden vom Beförderungsunternehmen abgestellt. Kann eine einvernehmliche Regelung nicht erreicht werden, ist der Schulträger einzuschalten. 
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